
nommen, da sie Eingangsqualifikati-
onen nachweisen müssen, intensiv 
eingearbeitet und innerhalb eines 
QM-Systems überwacht werden 
sowie einer jährlichen Fortbildungs-
pflicht unterliegen (Anlage 14 FeV). 
Für diese, wie auch die sonstigen in 
§ 11 FeV Abs. 2 genannten Berufs-
gruppen, die verkehrsmedizinische 
Gutachten erstellen (Arzt des Ge -
sundheitsamtes oder anderer Arzt 
der öffentlichen Verwaltung, Fach-
arzt für Rechtsmedizin, Arbeitsmedi-
zin oder Facharzt mit Zusatzbezeich-
nung „Betriebsmedizin“) ist die 
Kursteilnahme an den Modulen I bis 
IV nicht zwingend gesetzlich vorge-
schrieben, wird aber aus fachlicher 
Sicht dringend empfohlen.

Gutachterlich tätige Ärzte, die 
bereits in den vergangenen Jahren 
einen Kurs Verkehrsmedizin nach 
dem alten Curriculum der Bundes-
ärztekammer absolviert haben, ge -
nießen Bestandsschutz. 
In diesem Zusammenhang sei auf 
das Angebot von themenbezogenen 
Refresherkursen „Verkehrsmedizin“ 
an der Sächsischen Landesärztekam-
mer verwiesen.

Modul V (4 UE) beinhaltet Fragen 
zur Durchführung von Abstinenzkon-
trollprogrammen auf Alkohol und 
Drogen gemäß den CTU (Chemisch-
Toxikologische Untersuchung)-Krite-
rien der „Urteilsbildung in der Fahr-
eignungsbegutachtung“ [10]. 
Mit der Teilnahme an Modul V – 
nach Absolvierung der Module I bis 
IV – sind gleichzeitig die Vorausset-
zungen erfüllt, um gemäß dem 
8-Stunden-Curriculum der DGVM 
unabhängig von einer gutachterli-

chen Tätigkeit Abstinenzkontrollpro-
gramme nach den CTU 2 – Kriterien 
der „Urteilsbildung in der Fahreig-
nungsbegutachtung“ durchführen 
zu können. 
Weiterführende Erläuterungen fin-
den sich auch auf der Homepage der 
Deutschen Gesellschaft für Verkehrs-
medizin e.V. (DGVM) unter dem Link 

„Häufige Fragen zur 3. Auflage der 
Beurteilungskriterien“ unter Punkt 

„Fragen zu Kriterium CTU 2“

Zusammenfassung
Das Angebot des Curriculums „Ver-
kehrsmedizinische Begutachtung“ 
richtet sich an ambulant oder statio-
när tätige Ärzte der Fachrichtungen, 
die fahreignungsrelevante Erkran-
kungen behandeln und ihr verkehrs-
medizinisches Wissen erweitern 
möchten sowie an Arbeits- und Be -
triebsmediziner, Rechtsmediziner, in 
der öffentlichen Verwaltung tätige 
Ärzte sowie an Kollegen, die ver-
kehrsmedizinische Gutachten erstel-
len oder Abstinenzkontrollprogram-
 me durchführen möchten. Durch 

den modularen Aufbau ist es mög-
lich, sich entweder nur einen allge-
meinen Überblick über das Thema 
Verkehrsmedizin zu verschaffen oder 
aber vertiefende Kenntnisse zu 
erwerben. Nach Absolvierung der 
Module I bis IV erfolgt durch die 
Sächsische Landesärztekammer eine 
Zertifizierung über eine „Verkehrs-
medizinische Qualifikation“ nach 
§65 FeV, die es erlaubt, verkehrsme-
dizinische Gutachten nach §11 FeV 
Abs. 2 Satz 3 Nr.1 für Fahrerlaubnis-
behörden zu erstellen. Für die Durch-
führung von Abstinenzkontrollpro-
grammen ist zusätzlich Modul V Vor-
aussetzung.
Nähere Auskünfte erteilt Frau Dobri-
wolski, Referat Fortbildung der Säch-
sischen Landesärztekammer unter 
der Telefon-Nr. 0351 8267-324 oder 
per E-Mail unter fortbildungskurse@
slaek.de.
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Verschiedenes

Existenzgründer-  und 
Praxisabgebertag  
Wichtige Entscheidungen im Berufs-
leben wollen gut überlegt und vor-
bereitet sein, gerade wenn es darum 
geht, die eigene Existenzgründung 
zu planen oder das „Unternehmen 
Arztpraxis“ in gute Hände weiterzu-
geben.

Die Bezirksgeschäftsstelle Dresden 
der KV Sachsen lädt ein zu einem 
Existenzgründer-  und Praxisabgeber-
tag am Samstag, 25. November 
2017, 9.30 – 15.00 Uhr.

Inhaltliche Schwerpunkte der Veran-
staltung sind juristische, betriebswirt-
schaftliche und steuerliche Aspekte.
Das Seminar ist kostenfrei. Die 

Anmeldungen bitte bis 25. Oktober 
2017, Kennwort Existenzgründer 
oder Praxisabgeber, an: KV Sachsen 
Bezirksgeschäftsstelle Dresden, 
Postfach 10 06 41, 01076 Dresden
Fax-Nr.: 0351 8828-199
E-Mail: veranstaltung.dresden@
kvsachsen.de 
Veranstaltungsort: KV  Sachsen, 
Schützenhöhe 12, 01099 Dresden

Gesundheitspolitik




